
 

Herausgeber: Verbandsvorsteher des WAZ, Glasower Damm 14, 15827 Blankenfelde-Mahlow 
 

Das Amtsblatt kann in den Geschäftsräumen des WAZ sowie im Internet unter der Adresse www.waz-bm.de 
eingesehen bzw. als pdf.-Datei heruntergeladen werden. 
 

Das Amtsblatt für den WAZ erscheint bei Bedarf und ist kostenfrei im Sekretariat des WAZ, 
Glasower Damm 14, 15827 Blankenfelde-Mahlow zu den Sprechzeiten erhältlich. 

 
Amtsblatt 

 
für den Wasser- und Abwasserzweckverband 

Blankenfelde-Mahlow (WAZ) 
 

2. Jahrgang Blankenfelde-Mahlow, 25.05.2016 Nr. 02 

 
Inhalt  Seite 
   1. Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung vom 15.03.2016 

 

2 

2. Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung vom 17.05.2016 

 

3 

   

   

 
 
 
  



Amtsblatt WAZ 
2. Jahrgang / Nr. 02 vom 25.05.2016 

Seite 2 von 3 

1. Bekanntmachung 

 

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Blankenfelde-Mahlow hat 

in ihrer Sitzung am 15.03.2016 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Öffentlicher Teil 

 

Beschluss-Nr.: 03/03/16: 

Verfahrensweise zum Umgang mit den bis 31.12.2015 erhobenen Beitragsforderungen 

unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 12.11.2015 

 

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die widerspruchs- und klagebehafteten 

Beitragsbescheide für die Grundstücke, bei denen die Vorteilslage im Sinne der BVerfGE Az. 1 

BvR 2961/14 und nachfolgend OVGE Az. 9 B 1.16 bis zum 31.12.1999 entstanden ist, zur 

Vermeidung von weiteren Prozesszinsen zurückzuzahlen und die Verwaltungsverfahren zu 

beenden. (Ausnahmen sind die rechtshängigen Verfahren der WOBAB.) 

 

Abstimmung: Ja-Stimmen:  2 Verbandmitglieder/6 Stimmen zugestimmt 

   Nein-Stimmen: 0/0 

   Enthaltungen:  0/0 

 

Protokollbeschluss-Nr.: 05/03/16: 

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Rückzahlung von 285 TEUR für die 

20 widerspruchs- und klagebehafteten Beitragsbescheide für WOBAB-Grundstücke. 

Die Beitragsbescheide werden nicht aufgehoben; die Verwaltungsverfahren werden nicht beendet. 

Zur Klärung der grundsätzlichen Rechtsfragen, ob die WOBAB als Kommunale 

Wohnungsbaugesellschaft sich auf Vertrauensschutz und Rückwirkungsverbot berufen kann, wird 

ein Musterverfahren vor dem Verwaltungsgericht Potsdam geführt. 

 

Abstimmung: Ja-Stimmen:  2 Verbandmitglieder/6 Stimmen zugestimmt 

   Nein-Stimmen: 0/0 

   Enthaltungen:  0/0 

 

Nichtöffentlicher Teil 

 

Beschluss-Nr.: 04/03/16-nö: 

Vergabe der Bauleistung für das Vorhaben 

Erneuerung TW-Leitung Rembrandtstr. (von A.-Dürer-Str. bis Jühnsdorfer Weg) 

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow/OT Blankenfelde 

 

Die Zweckverbandsversammlung beschließt den Zuschlag für o.g. Bauleistung zu erteilen. 

 

Abstimmung: Ja-Stimmen:  2 Verbandmitglieder/6 Stimmen zugestimmt 

   Nein-Stimmen: 0/0 

   Enthaltungen:  0/0 
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2. Bekanntmachung 

 

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Blankenfelde-Mahlow hat 

in ihrer Sitzung am 17.05.2016 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

Öffentlicher Teil 

 

Beschluss-Nr.: 06/05/16: 

Einbringung des Jahresabschlusses 2015 und Beschluss über die Weitergabe zur Prüfung durch 

das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Teltow-Fläming / Göken, Pollak und Partner, 

Potsdam 

 

Die Zweckverbandsversammlung beschließt i.V.m. Beschluss-Nr.: 10/11/15-nö vom 17.11.2015, 

sich zur Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 des Rechnungsprüfungsamtes 

des Landkreises Teltow-Fläming / Göken, Pollak und Partner, Potsdam zu bedienen. 

 

Abstimmung: Ja-Stimmen:  2 Verbandmitglieder/6 Stimmen zugestimmt 

   Nein-Stimmen: 0/0 

   Enthaltungen:  0/0 

 

Nichtöffentlicher Teil 

 

Beschluss-Nr.: 07/05/16-nö: 

Vergabe der Bauleistung für das Vorhaben 

Erneuerung TW-Leitung A.-Bebel-Str. (von H.-Heine-Str. bis Am Stechberg) 

und An den Vier Ruten (von Märkische Promenade bis Am Stechberg) 

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow/OT Blankenfelde 

 

Die Zweckverbandsversammlung beschließt den Zuschlag für o.g. Bauleistung zu erteilen. 

 

Abstimmung: Ja-Stimmen:  2 Verbandmitglieder/6 Stimmen zugestimmt 

   Nein-Stimmen: 0/0 

   Enthaltungen:  0/0 
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